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Mitteilungen 

Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen 

Vom 15. Dezember 2005 (ABl. 2005 S. A 213) 

 

I. Grundsätzliches 

Aus gegebenem Anlass weist das Landeskirchenamt hinsichtlich der Gewäh-
rung der Beihilfe nochmals auf folgende Grundsätze hin: 

 

1. Beihilfeberechtigt sind Pfarrer und Pfarrerinnen sowie Kirchenbeamte 
und -beamtinnen. Deren Angehörige sind unter bestimmten Vorausset-
zungen berücksichtigungsfähig; der Ehegatte, wenn er keinen eigenen 
Beihilfeanspruch hat und der Gesamtbetrag seiner Einkünfte laut Steuer-
bescheid im Vorvorkalenderjahr den Betrag von derzeit [17.000 €] nicht 
übersteigt; Kinder, solange Anspruch auf den kinderbezogenen Anteil am 
Familienzuschlag besteht. 

2. Beihilfefähige Aufwendungen werden zum Beihilfebemessungssatz erstat-
tet. Dieser beträgt zurzeit für 

- Beihilfeberechtigte 50 %, 

70 % bei mindestens zwei berücksichti-
gungsfähigen Kindern 

- Versorgungsempfänger 70 % 

- Ehegatten 70 % 

- Kinder 80 %. 
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II. Mitteilungspflichten 

Veränderungen, die Auswirkungen auf den Beihilfeanspruch des Beihilfebe-
rechtigten oder die Berücksichtigungsfähigkeit als Angehöriger haben, sind 
der Beihilfestelle des Landeskirchenamtes 

(Ev.-Luth. Landeskirchenamt Sachsens  
– Beihilfestelle – ,  
Lukasstr. 6,  
01069 Dresden) 

durch den Beihilfeberechtigten unverzüglich mitzuteilen.  

Änderungen, die bereits wegen der Gewährung des Familienzuschlags der 
ZGAST gemeldet wurden müssen nicht zusätzlich der Beihilfestelle mitgeteilt 
werden. 

 

1. Mitteilungspflichten hinsichtlich des Beihilfeberechtigten  

Mitzuteilen ist hier: 

- Wechsel von einer privaten Krankenversicherung in eine gesetzliche 
Krankenversicherung und umgekehrt 

 

2. Mitteilungspflichten hinsichtlich des Ehegatten 

Mitzuteilen sind hier: 

- Wechsel von einer privaten Krankenversicherung in eine gesetzliche 
Krankenversicherung oder umgekehrt 

- Erwerb oder Wegfall eines eigenen Beihilfeanspruchs (z.B. Beginn oder 
Beendigung eines Beamtenverhältnisses) 

- Über- oder Unterschreiten der Einkommensgrenze 

Zur Prüfung der Berücksichtigungsfähigkeit des Ehegatten ist unaufgefordert 
spätestens bis 31.12. eines jeden Jahres der Steuerbescheid vom Vorjahr vor-
zulegen. Soweit ein solcher nicht existiert genügt ein Einkommensnachweis 
des Arbeitgebers. Lediglich hilfsweise kann die Mitteilung des Einkommens 
auch schriftlich durch eigene Angabe erfolgen. Fehlt ein entsprechender 
Nachweis meldet das Landeskirchenamt den Ehegatten bei der Beihilfeversi-
cherung zum nächstmöglichen Zeitpunkt ab. 
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3. Mitteilungspflichten hinsichtlich der Kinder 

Mitzuteilen sind hier:  

– Wechsel von einer privaten Krankenversicherung in eine gesetzliche 
Krankenversicherung oder umgekehrt 

– Beginn und Ende, Unterbrechung einer Ausbildung (Schulausbildung, 
Berufsausbildung, Studium) 

– Beginn und Ende des Grundwehrdienstes oder -ersatzdienstes, Freiwilli-
gen Sozialen Jahres o. Ä. 

 

4. Auswirkungen auf den Krankenversicherungsschutz 

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Wegfall des Beihilfeanspruchs eines 
privat krankenversicherten Angehörigen eine Veränderung des privaten Kran-
kenversicherungsvertrages (Vollversicherung) oder der Abschluss einer eige-
nen Krankenversicherung des Angehörigen erfolgen muss. Ebenso ist der Ver-
sicherungsschutz des Beihilfeberechtigten selbst entsprechend anzupassen, 
wenn sich der für ihn maßgebliche Beihilfebemessungssatz ändert z.B. durch 
Hinzukommen oder Wegfall eines zweiten berücksichtigungsfähigen Kindes 
oder durch den Eintritt in den Ruhestand.  

Andernfalls können dem Beihilfeberechtigten bzw. Angehörigen erhebliche 
Kosten entstehen. 

 

5. Folgen des Unterlassens oder der verspäteten Anzeige beihilfere-
levanter Mitteilungen 

Erfolgt eine versicherungsrelevante Mitteilung nicht oder nicht rechtzeitig und 
entsteht der Landeskirche dadurch ein Schaden, so ist dieser durch den mittei-
lungspflichtigen Beihilfeberechtigten auszugleichen. 

 

_________________________ 

 


